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Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 

hier: Fristgerechte Abführung der Abwasserabgabe an das Land 

 

Bei der Abführung der Abwasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2017 ist festgestellt 

worden, dass die dem Land Niedersachsen zustehenden Einnahmen aus der Abwasser-

abgabe zum großen Teil nicht entsprechend des Erlasses vom 09.02.2006 (Az. 22-

62005/02) bis zum 01.05.2018 dem NLWKN (Zahlstelle Oldenburg) überwiesen wurden. 

Gemäß § 10 Abs. 4 Nds. AG AbwAG ist die Abgabe bis zum 10.04. für das vorausgegan-

gene Kalenderjahr, frühestens jedoch eine Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungs-

bescheides fällig. Kann bis zum 10. Februar kein Festsetzungsbescheid erlassen werden, 

hat gemäß § 10 Abs. 4 Nds. AG AbwAG eine Vorauszahlung zu erfolgen. 

Die bisher durchgeführten Geschäftsprüfungen im Bereich der Abwasserabgabenerhe-

bung haben gezeigt, dass die Festsetzungsbescheide zum größten Teil bereits im Feb-

ruar erlassen wurden, die Abwasserabgabe von den unteren Wasserbehörden aber oft-

mals dennoch nicht zum 01.05. an den NLWKN überwiesen wurde. 
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Vor diesem Hintergrund bitte ich noch einmal ausdrücklich darum, den Termin 01.05. ein-

zuhalten und die zu dem v.g. Zeitpunkt bereits bei den Festsetzungsbehörden eingegan-

gene Abwasserabgabe an den NLWKN zu überweisen. Verspätet eingehende Beträge 

sind danach monatlich abzuführen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrage 

 

Gez.  

 

 

 

 

 


